
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 13. August 2013 

 

 Nr. 2013/1398   

Johannes Verlag Einsiedeln, D-79117 Freiburg: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die 

Publikation über Herbert Meier “Im Anhauch des Windes“ 

  

1. Erwägungen 

Der Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg (D), ersucht um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds 

an die Publikation über Herbert Meier (Geburtsort Solothurn) „Im Anhauch des Windes“. An-

lässlich des 85. Geburtstages von Herbert Meier wird ein etwa 140seitiger Band gesammelter 

Gedichte und Prosatexte des Jubilars in einer Auflage von 350 Exemplaren herausgeben. Die 

Kosten für diese Publikation belaufen sich auf Fr. 5‘130.--.  

2. Beschluss 

2.1 Dem Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg (D), ist an die Publikation über Herbert 

Meier „Im Anhauch des Windes“ ein Druckkostenbeitrag von Fr. 1‘000.-- aus dem 

Lotteriefonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 

und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres.  

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 

Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 

Logos ist unter www.sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt von  

10 Exemplaren (Lieferung an Amt für Kultur und Sport, Schloss Waldegg 1, 4532 

Feldbrunnen-St. Niklaus) sowie eines Einzahlungsscheines zulasten des Kontos 2090017 

“Lotteriefonds” anzuweisen. 
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